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1 Anwendungsbereich 
 

Das vorliegende Merkblatt legt Richtlinien für die Errichtung des Sockels eines ortsfest 
gesetzten Ofens (z.B. Kachelofens) oder Herdes fest. 

 

2 Literaturhinweise 
BTG Bautechnikgesetze allgemein 

ÖNORM B 2233:2004 Setzen von Kachelöfen – Werkvertragsnorm 

ÖNORM B 2331:2007 Brandschutztechnische Ausführung von Einbauten in 
Holz- und Holzfertighäusern - Anforderungen an 
Aufstellung und Einbau von Feuerungsanlagen 
(Einzelfeuerstätten), Feuerschutzabschlüssen, 
Feuerschutzverglasungen, Leitungsführungen, und 
Ausführungsbeispiele 

ÖNORM B 3800–4:2000 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen – Bauteile: 
Einreihung in die Brandwiderstandsklassen 

ÖNORM B 8301:2003 Bemessung von Kachelöfen – Anforderungen 

ÖNORM B 8306:2000 Schamottematerial - Anforderungen, Prüfung, 
Normkennzeichnung 

TRVB H 105 86:1986 Technische Richtlinie vorbeugender Brandschutz – 
Feuerstätten für feste Brennstoffe 

 

3 Begriffe 

3.1 Untergrund 
jener Bereich des Bodenaufbaus, auf dem der Sockel bzw. die Lastverteilungsplatte 
aufgesetzt wird 

3.2 Lastverteilungsplatte 
tragfähige Platte, in der Regel aus Stahlbeton, auf der der Sockel aufgesetzt wird 

3.3 Sockel 
tragender unbeheizter Bauteil, auf dem der ortsfest gesetzte Ofen (z.B. Kachelofen) 
oder Herd aufgebaut wird  

ANMERKUNG: Ein beheizter Sockel ist wie ein gemauerter Ofenteil zu behandeln. 
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4 Anforderungen 

4.1 Untergrund 

·  Der Sockel ist auf einen tragfähigen Untergrund aufzubauen. Die jeweiligen 
Landesgesetze, gültige Normen und Technische Richtlinien für den 
Brandschutz müssen eingehalten werden. 

·  Aus Gründen des Schallschutzes im Wohnbau ist der Untergrund  
schalldämmend auszuführen. Hierfür muss eine „komprimierte“ 
Trittschalldämmung mit Belastbarkeit �  10 kPa (~1000 kg/m²) verwendet 
werden.  

·  Wand- und Bodenanschlüsse sind im Mehrfamilienhausbereich zu entkoppeln. 
Dies kann als Bewegungsfuge oder durch Estrichrandstreifen ausgeführt 
werden. 
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4.1.1 Untergrund ohne Lastverteilungsplatte - direkter Aufbau des 
Sockels auf Rohdecke 

 

 
 
 
Befinden sich nicht beheizte Räume unterhalb des Sockels, so ist eine 
Sockelhinterfüllung herzustellen. Diese muss aus nicht brennbaren Bau- oder 
Dämmstoffen (Brennbarkeitsklasse A1) ausgeführt sein. 
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4.1.2 Untergrund mit Lastverteilungsplatte 
 

·  Die Lastverteilungsplatte ist aus Stahlblech oder Stahlbeton auszuführen 
(Ausnahme: Lastverteilungsplatte aufgesetzt auf Rohdecke in Kombination mit 
einer Dämmung mit einer Druckfestigkeit �  1 N/mm² - hier kann auch eine 
herkömmliche Betonplatte verwendet werden). 

·  Das Stahlblech muss eine Mindeststärke von 5 mm und eine Stahlqualität von 
S235JR (St-37-2) aufweisen. 

·  Der Stahlbeton ist mit einer Mindeststärke von 80 mm und die Bewehrung mit  
mindestens einer Baustahlmatte AQ 50 oder gleichwertig auszuführen. 

 



 

Technischer Ausschuss 
 

Sockelbau 

MERKBLATT 1 
Seite 7 / 14 

Ausgabe  
Oktober 2009 

 

 

 

4.1.2.1 Lastverteilungsplatte aufgesetzt auf Rohdecke 
 

 
 

 

 
 
Die Dämmung unter der Lastverteilungsplatte kann als herkömmliche Estrichdämmung 
ausgeführt sein. 
Die Druckfestigkeit bzw. das Ofengewicht muss jedoch bei den Dämmsystemen 
berücksichtigt werden: 
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Dämmsystem Druckfestigkeit N/mm² Belastbarkeit t/m² 
Trittschalldämmung* 0,005 0,5 

XPS* 0,13 13 
Styropor Leichtbeton* 0,2 20 

Vermiculite-, 
Kalziumsilikatplatten* 

>1 100 

 
* herstellerabhängig 
 
Wird eine Dämmung mit einer Druckfestigkeit �  1 N/mm² verwendet kann hierbei der 
Sockel direkt auf die Dämmung aufgebaut, bzw. kann die Lastverteilungsplatte als 
herkömmliche Betonplatte ausgeführt werden. 
 
Die Lastverteilungsplatte ist bei Dämmsystemen mit einer Druckfestigkeit unter 
1 N/mm² aus Stahlbeton oder Stahlblech auszuführen. 
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4.1.2.2 Lastverteilungsplatte über Estrich 
 

Durch das Herstellen von Punktfundamenten kann die Lastverteilungsplatte getrennt 
durch eine „komprimierte“ Trittschalldämmung direkt auf den bestehenden Estrich 
aufgesetzt werden. Punktfundamente können durch Bohren oder Schneiden des 
bestehenden Fußbodenaufbaus hergestellt werden. Die Punktfundamente sind 
zwischen Rohdecke und der Unterkante Lastverteilungsplatte mit Beton zu hinterfüllen. 
Alternativ können metallische Distanzelemente eingesetzt werden. 
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4.1.2.3 Lastverteilungsplatte bei Holztramdecke 

Bei nicht stabilem Untergrund (Bsp.: Holztramdecke, Naturboden u. ä.), muss eine 
Lastverteilungsplatte zur gleichmäßigen Gewichtsverteilung des Ofens aufgebracht 
werden (Der Nachweis der Tragfähigkeit des Untergrundes hat durch den 
Auftraggeber zu erfolgen – siehe ÖNORM B 2233 Punkt 4.3). Der Ofenanschluss 
muss flexibel ausgeführt werden. 
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4.2 Sockel 
Der Sockel ist mit nicht brennbaren Materialien (Brennbarkeitsklasse A1) und einer 
Druckfestigkeit von mindestens 1,0 N/mm² auszuführen. 

Handelsübliche Ziegel, Gasbeton, Schamotte feuerfeste Dämmstoffe (Vermiculite, 
Kalziumsilikat) haben in der Regel eine Druckfestigkeit �  1 N/mm². 

Die Sockelhöhe ist frei wählbar (nach Wunsch des Kunden) unter Berücksichtigung 
der Mindestabstände zu brennbaren Bauteilen. 

Lt. TRVB H 105 und der ÖNORM B 2331 sind bei einem brennbaren Fußboden die 
Anforderungen der Brandsicherheit mit einem frei durchströmten Luftraum mit einer 
Höhe von 10 cm bzw. bei einem massiv ausgeführten Sockel von 30 cm (Abstand 
brennbarer Fußboden – Sockelabdeckung) erfüllt. 

 

4.3 Sockelabdeckung 
Die Abdeckung ist tragfähig und nicht brennbar auszuführen (Bsp.: Stahlplatten, 
Betonüberlager, Schamotteplatten, Ziegelgewölbe u. ä.). Bei größeren Flächen muss 
eine mögliche Wärmeausdehnung der Sockelabdeckung berücksichtigt werden. Über 
den Sockelausnehmungen kann ein Winkeleisen (>30/30 mm) zur Unterstützung und 
Versteifung der Sockelabdeckung  und zum Schutz bei Auslässen (Rissgefahr) 
eingelegt werden. Der Auflagerabstand der Sockelabdeckung ist je nach Material zu 
wählen. 
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Max. Belastung bei Auflagerabstand verschiedener Materialien: 

Max. Gewichtsbelastung in kg 

Auflagerabstand 25 cm 50 cm 75 cm 100 cm 125 cm 150 cm 

Ziegelüberlager 65 x 120 mm - - - 570 410 320 

Feuerbeton/Gusschamotteplatte 
500 x 20 mm 

175 87 58 44 - - 

Schamotteplatte 300 x 30 mm 128 64 43 32 - - 

Schamotteplatte 300 x 40 mm 228 114 76 57 - - 

Hourdis Schamotteplatte       
300 x 40 mm 

202 101 67 50 - - 

Stahlplatte 500 x 5 mm 
(� bzul= 200 N/mm²) 

650 330 220 160 130 110 

Winkelstahl 30 x 30 x 4 mm 
(� bzul= 200 N/mm²) 

135 65 45 35 25 20 

 

Die Sockelabdeckung (Stahlplatte, Überlager, usw.) muss mit Lehm oder geeignetem 
Mörtel aufgebracht werden. 

4.4 Sockelhinterlüftung 
Die Hinterlüftung des Ofens muss mindestens 5 cm (lt. ÖNORM B 8301 Punkt 5.17) 
sein. Die Luftführung zur Hinterlüftung muss dem Kunden zur Reinigung zugänglich 
sein. 

4.5 Brennraumboden 
Hat der Brennraumboden (Schamotte) eine ausreichende Festigkeit kann auf eine 
Sockelabdeckung verzichtet werden. Der Brennraumboden muss zweilagig 
fugenversetzt mit Ausbaustoffen gemäß ÖNORM B 8306 mit einer Gesamtstärke von 
mindestens 7 cm inklusive Mörtelschicht  aufgebaut werden.  
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5 Beispiel 
 Sockel mit Stahlplatte als Sockelabdeckung mit direktem Aufbau auf Rohdecke. 

 

 
. 
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6 Richtlinien im Wohnbau mit Schallschutzanforderungen 
·  Der Sockel und die Grundplatte des ortsfest gesetzten Ofens oder Herdes 

dürfen auf keinen Fall mit der Rohdecke eine Verbindung haben. Um diese 
Verbindung zu unterbinden, muss schalldämmendes Material (Bsp.: Neopren, 
Silomer, Filz o. ä.) verwendet werden. Die Schalldämmung (gemäß den 
jeweiligen Landesgesetzen) soll über die gesamte Grundfläche des Sockels 
ausgelegt und über den gesamten Fußbodenaufbau hochgezogen werden. 

·  Das Sockelmauerwerk und der Verputz müssen vom tragenden Mauerwerk (bei 
Mehrfamilienhäusern) entkoppelt werden. 


